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VERORDNUNGEN DES WALLISER LANDRATES UEBER DEN FREMDENDIENST IM
WALLISER REGIMENT[JEAN DE PREUX]

Rott/Representation III , 798f

Da ihnen der franz . Ambassador [Robert Miron ] schriftlich vor
Augen geführt habe , dass - wenn sie ihr Regiment behalten woll¬
ten - sie einerseits Werbungen erlauben und anderseits etwas ge¬
gen die Deserteure unternehmen müssten , hätten sie voll Inter¬
esse für den königlichen Dienst [Ludwig XIII . ] und in Ueberein-
stimmung mit den "articles de Latianie " folgendes Reglement be¬
schlossen:

[1 . ] Werbungen sind im bisherigen Rahmen erlaubt.
[2 . ] Soldaten , die sich in die Mannschaftliste haben aufnehmen

lassen oder die Unkosten verursacht haben , sind verpflich¬
tet , sich den Befehlen der Offiziere zu fügen und den
Marsch zu ihren Bestimmungsorten anzutreten.

[3 . ] Deserteure sind gehalten , zu ihren Kompanien zurückzukehren
und so lange zu dienen , bis ihre Schulden bei den Hauptleu¬
ten abgegolten sind.

[4 . ] Will ein Soldat nach sieben oder acht Jahren seinen Dienst
quittieren , so kann er dies allein bei folgenden drei Gele¬
genheiten tun : "avant lantre de la campagnie la seconde fois
a la fin de la campagnie et la trisiesme fois " sogleich nach
Ankunft der neuen Rekruten . Daraufhin muss ihm der Hauptmann



den Pass aushändigen und nach seiner Rückkehr in die Hei
mat mit ihm abrechnen.

[5 . ] Gerichtsstand ist der Wohnort des Soldaten . Die Richter

sind gehalten , ihre Urteile aufgrund dieses Reglementes
zu fällen.
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